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Legal Highs

Legal Highs bzw. „neue psychoaktive Substanzen“ ( NPS – wie sie in der Amtssprache  
genannt werden), besitzen teilweise Wirkungen wie klassische Betäubungsmittel. 

Ihre Wirkung basiert in der Regel auf der Beimischung synthetischer Zusätze, die auf der Ver-
packung nicht genannt sind. Oft unterscheiden sich die Stoffe nur wenig in ihrer chemischen 
Zusammensetzung von verbotenen Substanzen – und sie haben eine vergleichbare Wirkung. 
Hiermit versuchen die Hersteller gezielt das BtMG auszuhebeln, da dieses nur Anwendung 
finden kann, wenn die betreffenden Stoffe explizit im Gesetz aufgeführt sind. 

Der Gesetzgeber hat darauf reagiert und 2016 das NpSG verabschiedet, das ganze Stoffgrup-
pen verbietet. Das Gesetz stellt Herstellung, Handel, Ein-, Aus- und Durchfuhr, Inverkehrbrin-
gen, Erwerb, Besitz und das Verabreichen von NPS der Stoffgruppen „von 2-Phenethylamin 
abgeleitete Verbindungen“ sowie „Cannabimimetika/synthetische Cannabinoide“ unter 
Strafe. Der reine Besitz kleiner Mengen für den Eigengebrauch sowie der Konsum sind nicht 
strafbar. Das Gericht kann je nach Ermessen eine Geld- oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu 
10 Jahre verhängen.

Der Europäische Gerichtshof hatte zuvor im Jahr 2014 entschieden, dass der Umgang mit 
noch nicht dem BtMG unterstellten NPS nicht mehr – wie es zuvor Praxis in Deutschland war 
– nach dem Arzneimittelrecht verfolgt und bestraft werden darf.

Recherchieren Sie zu den oben genannten Aspekten, berücksichtigen Sie bitte u. a. 
folgende Fragestellungen:

1. Welche Aussagen trifft das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) zu Konsum, Besitz,  
Erwerb und Verkauf von Drogen, insbesondere von Legal Highs?

2. Welche Besonderheiten tauchen im Zusammenhang mit Legal Highs und dem BtMG auf?

3. Welche Bedeutung kommt hierbei dem Neue psychoaktive Stoffe Gesetz (NpSG) zu?

4. Welche Strafen sind möglich?

5. Unterstützen Sie Ihre Präsentation mit Schaubildern und Videos! 

Für die Vorstellung Ihrer Ergebnisse erstellen Sie bitte eine Power-Point-Präsentation. 

Gesetzliche Grundlagen
Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und Neue psychoaktive Stoffe Gesetz (NpSG)


